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ANLAGE A 
 

Übersicht über die Regelung des Zugangsrechts 
 
Das Recht auf Zugang zu den bei der Verwaltung aufliegenden Dokumenten kann in 
verschiedenen Weisen ausgeübt werden: 
 
a) Zugang zu den Verwaltungsunterlagen im Sinne des Regionalgesetzes vom 31. Juli 

1993, Nr. 13 i.d.g.F. „Bestimmungen auf dem Gebiet des Verwaltungsverfahrens und 
des Rechtes auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen“ sowie der 
Durchführungsverordnung laut DPReg. vom 16. November 2004, Nr. 7/L i.d.g.F.; 

b) einfacher Bürgerzugang: Antrag auf Veröffentlichung von veröffentlichungspflichtigen 
Dokumenten, wenn diese unterlassen wurde (Art. 1 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 
29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 
16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 
i.d.g.F.);  

c) allgemeiner Bürgerzugang: Recht auf Zugang zu bei der Verwaltung aufliegenden 
Dokumenten, die über die veröffentlichungspflichtigen hinausgehen (Art. 1 Abs. 1 
Buchst. 0a) des Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch 
Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmung: Art. 5 Abs. 2 
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.). 

 
Der Zugang zu den Verwaltungsunterlagen („accesso documentale“) gemäß 
Regionalgesetz vom 31. Juli 1993, Nr. 13 i.d.g.F. kann beantragt werden, um eine 
rechtlich geschützte Situation geltend zu machen. Der Antrag muss von der ansuchenden 
Person entsprechend begründet werden. 
 
Das Recht auf einfachen Bürgerzugang („accesso civico“) kann ausschließlich über 
einen Antrag an den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz 
(RPCT) ausgeübt werden, welcher daraufhin die vermeintlich unterlassene 
Veröffentlichung von Dokumenten, die laut den geltenden Bestimmungen in Sachen 
Transparenz (Regionalgesetz vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch 
Regionalgesetz vom 15. Dezember 2016, Nr. 16) veröffentlichungspflichtig sind, unter dem 
Bereich „Transparente Verwaltung“ der offiziellen Website der Region überprüft. 
Stellt der Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz infolge 
eines Antrags auf einfachen Bürgerzugang fest, dass die Veröffentlichungspflicht nicht 
erfüllt wurde, so muss er dies der für die Disziplinarverfahren zuständigen Struktur, dem 
Gremium zur Bewertung der Führungskräfte in seiner Funktion als Unabhängiges 
Bewertungsgremium (OIV) sowie dem politischen Führungsorgan der Verwaltung melden 
(Art. 43 Abs. 5 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F.). 
 
Das Recht auf allgemeinen Bürgerzugang („accesso generalizzato”) kann von einer 
jeden Person ohne Begründung innerhalb der Grenzen des Schutzes rechtlich relevanter 
öffentlicher und privater Interessen ausgeübt werden (Art. 1 Abs. 1 Buchst. 0a) ff. des 
Regionalgesetzes vom 29. Oktober 2014, Nr. 10, geändert durch Regionalgesetz vom 15. 
Dezember 2016, Nr. 16; Bezugsbestimmungen: Art. 5 Abs. 2 und Art. 5-bis des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.). 
 
Den rechtlichen Rahmen bilden ferner die mit Beschluss der Nationalen Antikorruptionsbehörde vom 28. 
Dezember 2016, Nr. 1309 erlassenen Richtlinien mit Anleitungen zur Bestimmung der Fälle, in denen der 
Bürgerzugang laut Art. 5 Abs. 2 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F Ausnahmen und 
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Einschränkungen unterliegt, sowie das Rundschreiben Nr. 2/2017 der Abteilung für das öffentliche 
Verwaltungswesen beim Präsidium des Ministerrats, auf die zur Vertiefung verwiesen wird. 
 
Die Annahme bzw. Ablehnung des Antrags ist immer zu begründen. Gemäß dem 
Grundsatz des vorrangigen Schutzes des Informationsinteresses müssen bei der 
Begründung der in welcher Form auch immer bekundeten Ablehnung des Antrags die 
öffentlichen und privaten Interessen, die eine Einschränkung des Zugangsrechts 
rechtfertigen können, genau abgewogen werden. 
Wird der Zugangsantrag ganz oder teilweise abgelehnt oder erfolgt keine Antwort binnen 
der Frist von 30 Tagen, so kann die antragstellende Person beim Verantwortlichen für die 
Korruptionsvorbeugung und die Transparenz einen Antrag auf Überprüfung der 
Entscheidung stellen (Art. 5 Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 33/2013 
i.d.g.F.). Dieser entscheidet binnen zwanzig Tagen mit begründeter Maßnahme, 
unbeschadet der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden 
muss. 
 
Der Aufschub und die Einschränkung des allgemeinen Bürgerzugangs in Fällen, die nicht 
in den oben genannten Bestimmungen vorgesehen sind, werden bei der Bewertung der 
Verantwortung der Führungskraft, u. a. auch im Hinblick auf das Ergebnisgehalt, 
berücksichtigt. 
 
Bearbeitung (Art. 5 Abs. 5 und 6 und Art. 5-bis Abs. 1 und 2 des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 33/2013 i.d.g.F.): 
Es sind keine Drittbetroffenen vorhanden: 
Nach Feststellung des Nichtvorhandenseins von Drittbetroffenen, denen der 
eingegangene Zugangsantrag mitzuteilen ist, wird das Verfahren 
• mit einer begründeten Antwort abgeschlossen, die der antragstellenden Person 

innerhalb 30 Tagen ab Einreichung des Antrags zu erteilen ist. 
 
Es sind Drittbetroffene vorhanden: 
Falls Drittbetroffene, d. h. Rechtsträger eines geschützten öffentlichen und/oder privaten 
Interesses, vorhanden sind, ist folgendermaßen vorzugehen:  
• Die Drittbetroffenen sind per Einschreiben mit Rückschein oder auf digitalem Weg – 

falls die antragstellende Person im Zugangsantrag eine zertifizierte E-Mail-Adresse 
(PEC) angegeben hat – über den Antrag zu informieren.  

• Gleichzeitig wird die Frist für die Beantwortung des Antrags bis zum Ablauf der 
zehntägigen Frist ausgesetzt, innerhalb deren die Drittbetroffenen Einspruch erheben 
können. 

• Die den Drittbetroffenen gewährte zehntägige Einspruchsfrist läuft ab dem Datum, an 
dem sie die Mitteilung erhalten haben. Sind mehrere Drittbetroffene vorhanden, so 
muss zur Berechnung der Frist das Datum des Erhalts jeder einzelnen Mitteilung 
berücksichtigt werden.  

 
Mögliche Szenarien: 
 
A) Keiner der Drittbetroffenen erhebt Einspruch 
Nachdem das Datum des Erhalts der Mitteilung überprüft und der vollständige Ablauf der 
zehntägigen Einspruchsfrist festgestellt wurde, beginnt die Frist für die Beantwortung des 
Antrags wieder zu laufen und das Verfahren wird abgeschlossen, indem der 
antragstellenden Person das Ergebnis mitgeteilt wird und ihr die beantragten Dokumente 
umgehend und nach den im Antrag angegebenen Modalitäten zur Verfügung gestellt 
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werden. Die Annahme des Antrags ist den Drittbetroffenen, die keinen Einspruch erhoben 
haben, mitzuteilen. 
 
B) Einer oder mehrere Drittbetroffene erheben Einspruch 
Vor der Entscheidung muss überprüft werden, dass die zehntägige Frist für die 
Einspruchserhebung ab Erhalt der jeweiligen Mitteilungen eingehalten wurde, da 
ansonsten der Einspruch unzulässig ist. Wenn diese zehntägige Frist vollständig 
abgelaufen ist, beginnt die zuvor ausgesetzte Frist für die Beantwortung des Antrags 
wieder zu laufen. 
 
Je nachdem, wie die Einspruchsgründe beurteilt werden, kann das Verfahren 
folgendermaßen abgeschlossen werden: 
• Dem Zugangsantrag wird trotz Einspruch der Drittbetroffenen stattgegeben. 
• Der Zugangsantrag wird abgelehnt, falls insbesondere der Schutz eines der im Art. 5-

bis Abs. 1 und 2 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. vorgesehenen Interessen für notwendig 
erachtet wird. 

 
Außer in nachweislich unaufschiebbaren Fällen (Art. 5 Abs. 6 des GvD Nr. 33/2013 
i.d.g.F.) sind die Drittbetroffenen über die Annahme des Zugangsantrags zu informieren 
mit dem Hinweis, dass die angeforderten Dokumente an die antragstellende Person erst 
nach Ablauf von fünfzehn Tagen ab Erhalt der Mitteilung zugesandt werden und dass 
gemäß Art. 5 Abs. 9 des GvD Nr. 33/2013 i.d.g.F. die Drittbetroffenen gegen die Annahme 
einen Antrag auf Überprüfung der Entscheidung beim Transparenzverantwortlichen oder 
Rekurs bei der Volksanwaltschaft einlegen können (Art. 5 Abs. 7, 8, und 9 des GvD Nr. 
33/2013 i.d.g.F). Diesbezüglich wird im genannten Rundschreiben Nr. 2/2017 der 
Abteilung für das öffentliche Verwaltungswesen Nachstehendes empfohlen: „Um im 
Einspruchsfall Beanstandungen zu vermeiden, sollte die Mitteilung über die Annahme des 
Zugangsantrags den ausdrücklichen Hinweis enthalten, dass die angeforderten Daten 
oder Dokumente an die antragstellende Person erst nach Ablauf von fünfzehn Tagen 
übermittelt werden, sofern der Verwaltung innerhalb dieser Frist kein Rekurs oder kein 
Antrag auf Überprüfung der Entscheidung betreffend den Zugangsantrag zugestellt wird.“ 
 
Wird ein Antrag auf Überprüfung der Entscheidung eingereicht, so entscheidet der 
Verantwortliche für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz auch in diesem Fall 
binnen zwanzig Tagen ab Eingang des Antrags mit begründeter Maßnahme, unbeschadet 
der Aussetzung dieser Frist, falls die Datenschutzbehörde angehört werden muss. 
Die Volksanwaltschaft entscheidet hingegen innerhalb von dreißig Tagen nach Einlegung 
des Rekurses. 


